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ift fo gebaut, ba|j gaset gimmer In bicefter Setbinbung
mit ber aBohnïitdfje fielen. ©et Sou ifi hödjft einfath,
unter Sermeibung unnötigen gterrateS gehalten, metft
jebod) eine fehr gefäßtgc ©fieberung auf.

Uefcer Bai aessc <5($ttUjö»ä te ©fjam (gug) mirb
benotet: gut iinfen com moljnltchen Scar.t'en- unb
miterêafïjt ergebt ftcï) in majeftätifctjer Stehe baS in aßen
Seilen roohlgelungene, neue ©cijulhauS.

SluS ber befdhränften ^ianfonfurrerj unter fech? lr»
dgitetturfirmen gingen bte Irdsiteften Snell & Saffig
in güridij mit bem 1. ißreis fyeroor ur.b ei mürbe bie
Sauleitung ber genannten 2trdjitefturfirma übertragen,
roäbrenb £r. Sautfdjniter Çeinriß in ®^am, als
Sauführer amtete.

über eine bequeme, breite Sorireppe gelangt ber Se»
fucfjer con ber SHtgiffra^e aus auf ben roeiten, zum
©eil mit Saftantenbäumen bepflanzten, prädjtigen Spiel»
plat). ©urcf) Sörfjaüe unb SBlnbfang betreten mir ba§
©sbgefdhofj, baS eine ^eimelige Ibmariroobnung, eine
freunblid^e, zroedmäfjig eingerichtete ©äjulfüdje, einen
gelten ©peifefaal, ben Saberaum unb jmei Sofale für
ben £>anbfertigfett§unierricfjt birgt. ©ine beUe, luftige
|>aße geftattet auch bei fdjled&ier SBitterung bie bem
jungen Sörper fo nötige Seroegung. Steif, einlabenb,
gerabeauS füf^rt bie ©rar.itireppe in ben erften ®tcd;
blefer enthält fteben ©dbuljitnmer, has Sateinzimmer unb
ein Steterialzimmer. hieben fcdfjS gewöhnlicher! Staffen»
Zimmern finben mir im zweiten ©tcd ein fehr prafiifdj
angelegtes ©emonfirationSzimmer mit SerbunflungSoor»
ri^tung für ^rojeftionen ufm., ein geräumiges ©amm»
lungSzimmer unb ein netteS Sebrerjimmer. gm ®adj=
fiocf liegt ber grofje pradjtooüe ©ingfaal, oon roo auS
man eine herrliche luëfidji auf @ee unb ©ebirge geniest.
•Heben bret IrbeitSfdjuIzimmern beftnben fid) hier uodj
ber geräumige, h«ße unb fehr gmedmäfjig möblierte get»
djenfaal, nebft bazu gebörenben ßteterialzimmern unb
audiq ein fiißer SB Intel für „jugenblidje ©ünbet". Sitte
©cf)uüotalttäten finb reichlich mit Verifier oerfeben unb
burdbftutet ccn Suft, Sidf)t unb SBärme. ©te Einlagen
finb bpgienifdb elnroanbfcei.

Sin bte [ßüdfette beS ©cfjulbaufeS lehnen ftdj ber
rationell angelegte ©urnplat) unb etn fteunblicbeS ©hub
gärtdben. Inf betben ©dqmalfeiten ftnfc ©emüfegärten.
gebeë fßläbchen ifi zmedenlfpcechenb ausgenützt. ®ie
rabelnben ©défiler unb ©chülerinnen finben fogar im
9lad)bargebäube, baS ebenfalls ber ©emeinbe gehört,
eine prattifd^e Seloremife.

©er Saatosèjpitaï £>Itîtt beabjïdf)ligt ben Sau
einer gfolicrabteifunq im SoftenooranffMage oon
175,000 gr.

Utê«gaffe»Somïtlojs te Snfel. ®ie flehte, fdbon
längft In Sluêfidjt genommene Sorreftion ber Utengaffe
foU ettbüd) in Singriff genommen merben. ©er Siegte»
rungèrat beantragt fjtefür einen £muSanfauf für 52,000
granfen, bemerft jeboct) bteju, baft fernerbin jroei am
Stnbenberg liegenbe ©ebäube abgebrochen unb tn bie
Sorreftion etnzubezleben feien, bamit bie bortiaen tn fani
tärer £mficht äufeerft unerfreulichen Serbältniffe gebeffert
merben fönnen. gm Saufe ber näcbfien gabre foU atS>
bann mtt ber Sorreftion ber ©retfengeffe zroifchen Unterer
Jitjeingaffe unb Odj)engafje begonnen werben, tnbem e§
nunmebr möglich gemorben ift, bte Saufdbulb ber SDtitt»
leren Sibetnbrücfe bis auf 600,000 gr. zu oermlnbern
unb auch ben Sonto gufabrtèftrafjen SletnbaSlerfeÜS
burdj Slbfdbreibungen gehörig zu rebujlereu.

SöoumcfeM Der ©nneteöe SRorfd&ad}. (Sorr.) gm
gabre 1915 mürbe baS im gabre 1900 erftellte Sranfen»
bauS äußerlich renootert; ber @ro^e ©emeinberat ge»
nebmigte einen Srcbit con 2800 gr. für StenoDation

ber Siebenqebäube (SlbfonberungSbauS unb Defonomte»
gebau'oe).

®ie grieöljofftags te gofissges (Slargau) ift com
©emeinberat zum ©iubium unb Seridjt an bte ©ant»
iätsfommiffion gemtefen morben. Stach Sluffaffang
ber Somtniffton la^t ftch »om btjgteriifd^eri ©tanbpunft
au§ gegen bie Slnlage beS gegenmärtigen griebbofeS nicht?
einroenben. gür bte Seroobner ber benachbarten ©äufer
finb feinerlei gefunbbettlidbe Slacf)ieUe zu befürchten. @lne

Serlängerung ber ©chonjett märe münfehbar. SJtit bem

©emeinberaiSbefihlufi betreffenb Säumung ber nörbticljen
Slbteilung beS grtebbofeS ift bte Sommiffion gleichmobl
etnoerfianben. ©ie mirb nadh erfolgter Senü^ung btefer
Slbteilung etne Unterfuchung über ben gufiar.b ber ©räber
anfteßen. Slnf ©raub biefer Unterfu^ung unb nadb Stm

börung fce§ griebhofgärtnerS mirb bie Sommiffion fobann
Dem ©emeinberat über bte ganze Angelegenheit Set.icht
unb Slnirag etnbxlngen. SuS ber Sßütte ber Sommiffion
tourbe noch' beantragt, zum gmede ber fpätern @rrich
iung eines SrematortumS fei aßjäbrlidh ein Set»

trag tn ben Soranfch'ag ber ©inroobnergenteinbe etcz«»

fteßen. ©er ©ernetnberat erteilt ber Sommiffion ben

luftrag, für ben gaß einer coentueßen Verlegung
beS griebhofeS bie $iahfrage näher zu fiubieren.

lierKaiiî voit JîiMmlitltiits» Hiutsifstium-

iiîilbîfibriKciten, Hijfällen bon Jfiumfnïutn
uîifl flitalufflinium

(®unbe§rat§befdjtub uont 11. SJlat 1917.)

Irl. 1. ©er Serfauf oon llumtnium, Sllumlttum»
^albfabrifaten, Ibfäßen oon Ituminium unb litatu»
mlntum mirb unter bie lufftiht eines oom ijSotttifdjen
©epartement zu bezeidsnenben SontroßorganS gefteflt.

Slrt. 2. ®a§ Sßolitifche ©epartement ift ermächtigt,
bie ihm nötig fcheinenben Sontroüma^nabnten zu treffen
unb ftöchfiptäfe feftzufc'hen.

3lrt. 3. IBe Seftcßungen, Setfaufe unb Siefexungen
oon llumtnium unb ^albfabrifaten oon Sttuminium finb
an bie guftimmung beS ermähnten SontroßorganS ge»

bunbeo.
3lrt. 4 ©aS tßolitifcbe ©cpartenteni beftimmt, mteoiet

SllumtnKtm gut Serarbeitung im gnlanbe abzugeben ift.
©aS Aluminium mirb nur benjenigen inlätibifchengabrifen
unb Unternehmungen, meldhe Slfumtnium in ihrem eigenen
Seivtebe oermenbeo, zugeteilt, gebet SCBieberoetfauf oon
liumlnium, llumlnium Çalbfabrifaten, Ibfäßen oon
SKumlniuttt unb litaluminium ift mit ben oom tßolttifchen
©epartement für nötig erachteten Ausnahmen unterfagt.
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ist so gedacht, daß zwei Zimmer in direkter Verbindung
mit der Wohnküche stehen. Der Bau ist höchst einfach,
unter Vermeidung unnötigen Zierrates gehalten, weist
jedoch eine sehr gefällige Gliederung auf.

Ueber das «rse Schslhlms w Cham (Zug) wird
berichtet: Zur linken vom wohnlichen Kranken- und
Altersasyl erhebt sich in majestätischer Ruhe das in allen
Teilen wohlgelungene, neue Schulhaus.

Aus der beschränkten. Plankonkurrerz unter sechs Ar-
chltekimfirmen gingen die Architekten KnellkHässig
in Zürich mit dem 1. Preis hervor und es wurde die
Bauleitung der genannten Architekturfirma übertragen,
während Hr. Bautcchniker Heinrich in Cham, als
Bauführer amtete.

über eine bequeme, breite Vortreppe gelangt der Be-
sucher von der Rigistraße aus auf den weiten, zum
Teil mit Kastantenbäumen bepflanzten, prächtigen Spiel-
platz. Durch Vorhalle und Windfang betreten wir das
Erdgeschoß, das eine heimelige Abwartwohnung, eine
freundliche, zweckmäßig eingerichtete Schulküche, einen
hellen Speisesaal, den Badercmm und zwei Lokals für
den Handfertigkeitsunterricht birgt. Eine helle, lustige
Halle gestattet auch bei schlechter Witterung die dem
jungen Körper so nötige Bewegung, Breit, einladend,
geradeaus führt die Granittreppe in den ersten Stock;
dieser enthält sieben Tchulzimmer. das Lateinzimmer und
ein Materialzimmer. Neben sechs gewöhnlichen Klassen-
zimmern finden wir im zweiten Stock ein sehr praktisch
angelegtes Demonstrationszimmer mit Verdunklungsvor-
richtung für Projektionen usw., ein geräumiges Samm-
lungszimmer und ein nettes Lehrerzimmer. Im Dach-
stock liegt der große prachtvolle Singsaal, von wo aus
man eine herrliche Aussicht auf See und Gebirge genießt.
Neben drei Arbeitsschulzimmern befinden sich hier noch
der geräumige, helle und sehr zweckmäßig möblierte Zei-
chensaal, nebst dazu gehörenden Materialzimmern und
auch ein stiller Winkel für „jugendliche Sünder". Alle
Schullokalitäten sind reichlich mit Fenster versehen und
durchflutet von Luft, Licht und Wärme. Die Anlagen
sind hygienisch einwandfrei.

An die Rückseite des Schulhauses lehnen sich der
rationell angelegte Turnplatz und ein freundliches Schul'
gärtchen. Aus beiden Schmalseiten sind Gemüsegärten.
Jedes Plätzchen ist zweckentsprechend ausgenützt. Die
radelnden Schüler und Schülerinnen finden sogar im
Nachbargebäude, das ebenfalls der Gemeinde gehört,
eine praktische Veloremise.

Der Kantonsspital Ölten beabsichtigt den Bau
einer Jsolierabteilunq im Kosten Voranschläge von
175,000 Fr.

Utengasse-Korrektion m Basel. Die kleine, schon
längst in Aussicht genommene Korrektion der Utengasse
soll endlich in Angriff genommen werden. Der Regie-
rungsrat beantragt htesür einen Hausankauf für 52,000
Franken, bemerkt jedoch hiezu, daß fernerhin zwei am
Lindenberg liegende Gebäude abgebrochen und in die
Korrektion einzubeziehen seien, damit die doriiaen in sani
tärer Hinsicht äußerst unerfreulichen Verhältnisse gebessert
werden können. Im Laufe der nächsten Jahre soll als
dann mit der Korrektion der Greifengasse zwischen Unterer
Hhemgüsse und Ochsengasie begonnen werden, indem es
nunmehr möglich geworden ist, die Bauschuld der Mitt-
leren Rheinbrücke bis aus 600,000 Fr. zu vermindern
und auch den Konto Zufahrtsstraßen Kleinbasierseits
durch Abschreibungen gehörig zu reduzieren.

Bauwesen der G-mewöe Rorschach. (Korr.) Im
Jahre 1915 wurde das im Jahre 1900 erstellte Kranken-
Haus äußerlich renoviert; der Große Gemeinderat ge-
nehmigte einen Kredit ron 2800 Fr. für Renovation

der Nebengebäude (Absonderungshaus und Oekonomie-
gebäude).

Die Friedhofftags is Zofwges (Aargau) ist vom
Gemeinderat zum Studium und Bericht an die Sani-
tätskommiffion gewiesen worden. Nach der Auffassung
der Kommission läßt sich vom hygienischen Standpunkt
aus gegen die Anlage des gegenwärtigen Friedhofes nichts
einwenden. Für die Bewohner der benachbarten Häuser
sind keinerlei gesundheitliche Nachteile zu befürchten. Eine
Verlängerung der Schonzeit wäre wünschbar. Mit dem

Gemzinderatsbeschluß betreffend Räumung der nördlichen
Abteilung des Frtedhoses ist die Kommission gleichwohl
einverstanden. Sie wird nach erfolgter Benützung dieser

Abteilung eine Untersuchung über den Zustand der Gräber
anstellen. Auf Grund dieser Untersuchung und nach An-
hörung des Friedhosgärtners wird die Kommission sodann
dem Gemeinderat über die ganze Angelegenheit Bericht
und Antrag einbringen. Aus der Mitte der Kommission
wurde noch beantragt, zum Zwecke der spätern Er rich-
tung eines Krematoriums sei alljährlich ein Bei-
trag in den Voranschlag der Einwohnergemeinde einzu-
stellen. Der Gemeinderat erteilt der Kommission den

Auftrag, für den Fall einer eventuellen Verlegung
des Friedhoses die Platzfrags näher zu studieren.

von FZîummmm- WUNinZum-

MbfMikslen, MWên vsn Wuminwm
Mâ MâMniM

(Bundesratsbeschluß vom 11. Mai 1917.)

Art. 1. Der Verkauf von Aluminium, Aluminum-
Halbfabrikaten, Abfällen von Aluminium und Altalu-
mwium wird unter die Aufsicht eines vom Politischen
Departement zu bezeichnenden Kontrollorgans gestellt.

Art. 2. Das Politische Departement ist ermächtigt,
die ihm nötig scheinenden Kontrollmaßnahmen zu treffen
und Höchstpreise festzusetzen.

Art. 3. Alle Bestellungen, Verkäufe und Lieferungen
von Aluminium und Halbfabrikaten von Aluminium sind

an die Zustimmung des erwähnten Kontrollorgans ge-
bunden.

Art. 4 Das Politische Departement bestimmt, wieviel
Alumìiàm zur Verarbeitung im Jnlande abzugeben ist.
Das Aluminium wird nur denjenigen inländischen Fabriken
und Unternehmungen, welche Aluminium in ihrem eigenen
Beiriebe verwenden, zugeteilt. Jeder Wiederverkauf von
Aluminium, Aluminium-Halbfabrikaten, Abfällen von
Aluminium und Altalumintum ist mit den vom Politischen
Departement für nötig erachteten Ausnahmen untersagt.

Isolîer-kaumuterîslien 5059 2

UezMàr H L-, Màli L
(Generalvertreter kür à Zckvà äer Oackpsppenlabrik
II. Tüssmann, Hkkoltern b. Xürick («om. tsr! L lîl> >.

lA. ^sxàlt-vsckpAppen
âckt sckles. ^vîxcement

^8pstalt-UZsbsm388e
kür liiesklebecläcker

la. veckpapiere. Isolier-kìkarton
/isplialt-Mastix, Qouàron raklinê, Lardaiineum

petrekakt, la. Zctiikkskitt, /ìsplialtkitt, la. Tckevsràitt
Ourotecì !ür Isolierungen unü öeüackungen



SHîtfïr. Wteeij. tftmbto.

«ft« m; Abfälle, roelch« ftc^ bet bet Vetarbetlung
on Aluminium ergeben, ftnb ben betreffenben 2Mz=

«jÜ ^ ®toem oom Volltifdhen ©epartemente zu be=

m
®®nben ^Sretfe abzuliefern, fefern fie nicE)l tm eigenen

hm *
verarbeitet roerben unb bai ^olttifche ©epar=

w »
VerotKiqung con Aufnahmen ntd^t für ge»

f„7\ WU. $ie 3BaIztoer!e ftnb gehalten, bie Abfälle
9r n 11 fefigefeßten $rei§grenje anzunehmen. ©ine
^«rloettberung con Abfällen ift meßt geftaitet.
r ®ugro#oerîauf con Allaluminium unb ©amtnel»

9ebunb^ VeroiÜigung ber Aluminium -- Kontrolle

_ 2lït. 6. gßer biefem Befdjluß ober ben com Votttifchen
battement zu beffen Ausführung erlaffetten Vorfdhriften

?«*fanbelt, roirb mit ffr. 50 bis zu St- 20,000
p ufjt ober mit ©efängnti beftraft. ©le beiben ©trafen

uerbunben roerben. Qn befonbern ffallen îann
Bibern bie Konfination ber 2öaren cerfügt merben.

Verfolgung unb Beurteilung ber über-
Hegt ben îantonalen ©ertöten ob. ©er erfte

j.
bei Bunbeigefctsei com 4. gebruar 1853 über

fint ubesftrafretfji ber ©dhroeizerifeßen ©ibgenoffenfcßaft
"bet Antoenbung.

tfffir
" ®^ Ißolttifdje ©epartemeni ift jeboiß be=

^"91. Übertretungen ber com Bunbeirat ober com
epartemeni erlaffenen Vorfcßriften ober ©inzeloerfü»

nngen, geflößt auf 3trt. 6 btercor, in febem einzelnen

toin lungifaHe unb gegenüber jeber einzelnen ber be»

firrtf v ^ßetfonen mit Buße bii auf gr. 10,000 zu be-

etl v bamit bie betreffenben übertretungifälle zu

p.
^btgett ober aber bie ©cßulbigen ben îompetenten

m behörben zur Beftrafung zu übertoeifen. ©er
ç

"Betientfcïjeib bei ©fpartementi ift ein enbgültiger; er
g."9 mit Konfination ber SBaren cerbunben merben.

fi* $olttifct)e ©epartemeni îann ben ©atbeftanb con
i? oui fefifteHen laffen ober aber bie îantonalen Be*

tben mit einer Unterfucßung beauftragen.
Art. 9. ©orceit ber Bunbeiratibefcßluß com 23. ®e=

ww *^16 betreffenb ben fpanbei mit Altmetallen unb

l.^ t abfäUen Heß auf Alumtniumabfätle unb Altalumlni=
"Ostedt, roirb berfelbe aufgehoben.
Art. 10. ©iefer Befcßluß tritt fofort in Kraft.

* *
*

Uttlwuf oott Aluminium, flluminium-fialbfabriliat««
und Abfällen non Aluminium

(Verfügung bei fdjmeijtettfcfien ^otitifdjen ^Departements
nom 11. Stîai 1917.)

loifvf ®ïunb bei Bunbeiratibefcßluffei com 11. SU ai

p, iL ben Betîauf con Aluminium, Aluminium-
vatbfabriîaten, Abfällen oon Alumtnium unb Alt »Alm
"Untum roirb cerfügt:

I- ©te Kontrolle über ben Verlauf non Aluminium,
utmtnium Çalbfabriîaten, Abfällen oon Alumtnium unb

« aluminium uon ber „©eßroeizerifeßen Alumtniunv
«onttoOe« in Bern auigeübt.

ift V
®®" Kontrollorganen bei ^ßolitifcßen ©epartementi

fonu ^'t, ® in ficht in bie Büdner unb Korrefponbenzen

toäbrett
gabriî* unb Sagerräumen zu 9«'

Bpm t®'® Suteilung bei Aluminiumi an bie luläubifcßen

Pt»f "folgt bureß bie genannte Kontrollftclle, roobei

i zur ©rfteHung oon gabriîaten für ben ©ebraueß

op« I" erfter Stnie zu berüdEjtc^tigen ftnb. ©er
KontroDfteHe ift aueß bai ©iipofilionirecßt

vfeub bie £albfabriîate oorbeßalten.
ieho V*« 33etfauf con Alumtnium tn Barren unb

», Süßere BefteUung ober Steferung con BIecß, ©raßt,
"ngen, Aößren unb bergletcßen Çalbfabriïaten ift ber
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Aluminium^ Kontrolle zur ©enebmigung zu unterbreiten.
Von fämtlidfen gaïturen ift ihr eine Vrejjlcple jujuftetlen.

5. ©er ^ödhfipreii für geroöhnlidhei 9{obalumlnium
oon 98/99 "/o roirb auf gr. 4.80 per kg feftgefegt, mit
einem ßuf^iag oon 10 Vp. per kg für H-Barren, 20 5Rp.

für 1-Barren unb 30 Vp. für Barren oon befonberer
Feinheit (99/100%).

6. Abfälle, roeldhe nicht im eigenen Betrteb oerroenbet
roerben, müffen zu folgenben fpöchftpretfen an baifenige
SOBalzroerî, rocl^ei bai ^albfabriîat geltefert hat» ab=

gegeben roerben:
Abfälle con Veinalumtniuin : a) faubere BledhabfäHe

gr. 4 25 ; b) ©rehfpäne, golienabfätle gr. 4 —.
Abfälle con Alumtnium Seglerungen oon minbefteni

85 t/o Vetngehalt: a) ®u§ gr. 3.70; b) ©päne gr. 3.—.
©er ^éd^ftpreiê für Altaluminium beträgt gr. 4.—.
©er |)ödhPpreti für fpalbfabritate beträgt gr. 1.—

per kg mehr ali ber §öi|ftpreli für bai enifpredhenbe
Vohalumtnium.

7. .guroiberhanblungen gegen biefe Verfügung roerben
nadh SUtü^gahe bei Bunbeiratihefdbluffei com 11. SJlai
1917 beftraft.

@enierttftaitti unit Sfriegsmabnnfimen.

Qm 3ahïe^beridht bei ©dhroeiz- ©eroetbe»
oereini roirb über biefen ©egenftanb bemerït, baf? bie
berufenen ©irtfdhaftioerbänbe bei geroerblidhen 3JtitteI>

fianbei nid^t immer ober oft nur in ungenügenber SGBeifc

zur Vorberatung ober ÜUlitarbeit bei SRafjnahmen für bie

Aufrechterhaltung ober Verbefferung ber Voltiroirtfdhaft
beigezogen roorben ftnb, roährenb anberfetti bie 3Birt»
fdjaftioerbänbe bei ©rofeïapitali, ber ©rofelnbuftrie, bei
£> anbeiS unb Verîehri, ber Sanbroirtfdhaft unb audh ber
Arbeiterfchaft ctel beffer berüdEjldhtigt roorben ftnb. ©er
©eroerbeoerein glaubt oerlangen zu bürfen, baf) er îûnftig
in foldfjen audh für ben Çanbroerïer», ®eroerbe= unb Klein-
hanbelifianb roidhtigen gragen, ber roirlfdhaftltchen Be>

beutung bei Ahttelftanbei entfpredhenb, beffer gehört roerbe.
©abei roiH er bie fdhroterige Aufgabe nid)t oetïennen, bie
ben Behörben obliegt, in btefen außerordentlichen geiten
ben oerfdhtebenartigen gntereffen unb Anfprüdhen ber
Beoolîerung gerecht zu roerben.

©er SJtangel an Arbeititräften unb ber anbauernbe
äHilttärbtenft oeranlaßte oiele ©eîtionen ober beren 9Jtit=
glteber, bie gütfpradhe ber geulrallettung bei ©dhroeiz.
©eroerbeoereini bei ben zuftänbigen SAilitärbehörben um
Befretung ober Beurlaubung oon ©ienftpflidhtigen nach=
zufudhen. Qu ben metfien gälten îonnte etn oerftänbnii»
ootlei ©ntgegenîommeu ber ©eneralabjutantur îonftaltert
roerben.

3utgörberung ber ArbeitibefdEjaffung für
bai Çanbroerî tourbe im Qanuar 1916 bai eibgen.
Sllililärbepartement barauf aufmerîfam gemadht, tn roeldf)
oorbilblidher SBeife unb in roeldhem Umfange bie îrieg»
führenden ©taaten bai fpanbroetî bei Armeelteferungen
berücffidhtigen, unb um etn gleictjei Vorgehen erfudht.

SUandherlet Verhaublungen ber genlralleitung mit
Behörben befaßten jtdh ferner mit ber Befdhaffung
ber für ©eroetbe unb ©etailhanbel notroenbigen Sfioh»
urtb ^»ilfsftoffe, Sebeni= unb ©enußmittel unb
mit ber beffern BrMftdhtigung ber oon unfern ©eîtionen
organifterten ©intaufi » ©euoffenfdhaften gegenüber ben
©roffißen unb Konfumgenoffenfdhaften. ®ie genlraOeitung
beteiligte ftch ferner an Vorfcßlägen für bie Beftellung
ber Kommiffionen für bie Befdhäftigung ber /Internierten
unb mit ber Unterfudhung oon Befdhroetben eittei Betufi»
oetbanbei, baß einzelne Internierte zum ©dhaben ber
aufäßigen ©eroerbe befdhäftigt roerben — BefdEpcerben,

Jllnstr. schweiz. Handw.

n»» m-
^lîle Abfälle, welche sich bei der Verarbeitung

n Aluminium ergeben, sind den betreffenden Walz-
einem vom Politischen Departements zu be-

m ?enden Preise abzuliefern, sofern sie nicht im eigenen
-ffîebe verarbeitet werden und das Politische Depar-

k>^ Bewilligung von Ausnahmen nicht für ge-
"en hält. Die Walzwerke sind gehalten, die Abfälle

R, c? festgesetzten Preisgrenze anzunehmen. Eine
"Wveicherung von Abfällen ist nicht gestattet.

k»c ^ Engrosverkauf von Altaluminium und Sammel-
gebund^ ^ ^ Bewilligung der Aluminium-Kontrolle

Art. 6. Wer diesem Beschluß oder den vom Politischen
../paiement zu dessen Ausführung erlassenen Vorschriften
^'verhandelt. wird mit Fr. 50 bis zu Fr. 20.000
9 ußt oder mit Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen

?5^n verbunden werden. In besondern Fällen kann
si^rdem die Konfiskation der Waren verfügt werden.

Dìe Verfolgung und Beurteilung der über-
»...^llen liegt den kantonalen Gerichten ob. Der erste

j.
'àîtt des Bundesgesetzes vom 4. Februar 1853 über

,i àndesftrafrccht der Schweizerischen Eidgenossenschaft
A Anwendung.

^
Art. 8. Das Politische Departement ist jedoch be-

>ch"gt. Übertretungen der vom Bundesrat oder vom
epartement erlassenen Vorschriften oder Einzelverfü-

uîigen, gestützt auf Art. 6 htervor. in jedem einzelnen

tvNi etunggfalle und gegenüber jeder einzelnen der be-

» à Personen mit Buße bis auf Fr. 10.000 zu be-

erl ^ und damit die betreffenden Übertretungsfälle zu
»/mgen gder gher die Schuldigen den kompetenten
m^chtsbehörden zur Bestrafung zu überweisen. Der

"venentscheid des Departements ist ein endgültiger; er
mit Konfiskation der Waren verbunden werden.
Politische Departement kann den Tatbestand von

h? aus feststellen lassen oder aber die kantonalen Be-
rden mit einer Untersuchung beauftragen.
Art. 9. Soweit der Bundesratsbeschluß vom 23. De-

m^oer 1916 betreffend den Handel mit Altmetallen und
,,/^allabfällen fich auf Aluminiumabfälle und Altalumini-

tu bezieht, wird derselbe aufgehoben.
Art. 10. Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft.

Uerkaus von Miminiiini. Aluminium ffaldfavnkaten
unü Hdsâllen von Miminium

(Verfügung des schweizerischen Politischen Departements
vom 11. Mai 1917.)

Auf Grund des Bundesratsbeschlusses vom 11. Mai
c> àr den Verkauf von Aluminium, Aluminium-
Halbfabrikaten, Abfällen von Aluminium und Alt-Alu-
""Mum wird verfügt:
». l Die Kontrolle über den Verkauf von Aluminium,

mminium Halbfabrikaten, Abfällen von Aluminium und
"aluminium wird von der „Schweizerischen Aluminium-

Kantrolle" in Bern ausgeübt.

iki îà Kontrollorganen des Politischen Departements
sà^derzeit Einsicht in die Bücher und Korrespondenzen

Zähren àllt ^ den Fabrik- und Lagerräumen zu ge-

Die Zuteilung des Aluminiums an die inländischen

9l->? erfolgt durch die genannte Kontrollstelle, wobei
- jungen zur Erstellung von Fabrikaten für den Gebrauch

m»
î>de in erster Linie zu berücksichtigen sind. Der

g./°?stten Kontrollstelle ist auch das Dispositionsrecht
êlsend die Halbfabrikate vorbehalten.

i?b° Verkauf von Aluminium in Barren und

», größere Bestellung oder Lieferung von Blech, Draht,
äugen, Röhren und dergleichen Halbfabrikaten ist der
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Aluminium-Kontrolle zur Genehmigung zu unterbreiten.
Von sämtlichen Fakturen ist ihr eine Preßkopie zuzustellen.

5. Der Höchstpreis für gewöhnliches Rohaluminium
von 98/99°/» wird auf Fr. 4.80 per KZ festgesetzt, mit
einem Zuschlag von 10 Rp. per kg; für U-Barren, 20 Rp.
für 1-Barren und 30 Rp. für Barren von besonderer
Reinheit (99/100°/»).

6. Abfälle, welche nicht im eigenen Betrieb verwendet
werden, müssen zu folgenden Höchstpreisen an dasjenige
Walzwerk, welches das Halbfabrikat geliefert hat, ab-
gegeben werden:

Abfälle von Reinaluminium: a) saubere Blechabfälle
Fr. 4 25 ; d) Drehspäne, Folienabfälle Fr. 4 —.

Abfälle von Aluminium Legierungen von mindestens
85^/» Reingehalt: 3.) Guß Fr. 3.70; d) Späne Fr. 3.—.

Der Höchstpreis für Altaluminium beträgt Fr. 4.—.
Der Höchstpreis für Halbfabrikate beträgt Fr. 1.—

per kg mehr als der Höchstpreis für das entsprechende
Rohaluminium.

7. Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügung werden
nach Maßgabe des Bundesratsbeschlusses vom 11. Mai
1917 bestraft.

Gewerbesland und KrieismSNhi»en.
Im Jahresbericht des Schweiz. Gewerbe-

Vereins wird über diesen Gegenstand bemerkt, daß die
berufenen Wirtschaftsverbände des gewerblichen Mittel-
standes nicht immer oder oft nur in ungenügender Weise
zur Vorberatung oder Mitarbeit bei Maßnahmen für die

Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Volkswirtschaft
beigezogen worden sind, während anderseits die Wirt-
schaftsverbände des Großkapitals, der Großindustrie, des
Handels und Verkehrs, der Landwirtschaft und auch der
Arbeiterschaft viel besser berücksichtigt worden sind. Der
Gewerbeoerein glaubt verlangen zu dürfen, daß er künftig
in solchen auch für den Handwerker-, Gewerbe- und Klein-
Handels stand wichtigen Fragen, der wirtschaftlichen Be-
deutung des Mittelstandes entsprechend, besser gehört werde.
Dabei will er die schwierige Aufgabe nicht verkennen, die
den Behörden obliegt, in diesen außerordentlichen Zeiten
den verschiedenartigen Interessen und Ansprüchen der
Bevölkerung gerecht zu werden.

Der Mangel an Arbeitskräften und der andauernde
Militärdienst veranlaßte viele Sektionen oder deren Mit-
glieder, die Fürsprache der Zentrallettung des Schweiz.
Gewerbevereins bei den zuständigen Militärbehörden um
Befreiung oder Beurlaubung von Dienstpflichtigen nach-
zusuchen. In den meisten Fällen konnte ein Verständnis-
volles Entgegenkommen der Generaladjutantur konstatiert
werden.

ZurFörderung der Arbeitsbeschaffung für
das Handwerk wurde im Januar 1916 das etdgen.
Miliiärdepartement darauf aufmerksam gemacht, in welch
vorbildlicher Weise und in welchem Umfange die krieg-
führenden Staaten das Handwerk bei Armeelieferungen
berücksichtigen, und um ein gleiches Vorgehen ersucht.

Mancherlei Verhandlungen der Zentralleitung mit
Behörden befaßten sich ferner mit der Beschaffung
der für Gewerbe und Detailhandel notwendigen Roh-
und Hilfsstoffe, Lebens- und Genußmittel und
mit der bessern Brücksichtigung der von unsern Sektionen
organisierten Einkaufs - Genossenschaften gegenüber den
Grossisten und Konsumgenossenschaften. Die Zentrallettung
beteiligte sich ferner an Vorschlägen für die Bestellung
der Kommissionen für die Beschäftigung der Internierten
und mit der Untersuchung von Beschwerden eines Berufs-
Verbandes, daß einzelne Internierte zum Schaden der
ansäßigen Gewerbe beschäftigt werden — Beschwerden,
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